
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1986/7/3 85/08/0201
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.07.1986

Index

62 Arbeitsmarktverwaltung

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

AlVG 1977 §21 Abs1;

Rechtssatz

Bei der Bemessung des Arbeitslosengeldes besteht keine Bindung an das einem rechtskräftigen

Beitragsvorschreibungsbescheid der Gebietskrankenkasse zugrunde liegende Entgelt.
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